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RS OGH 1986/2/12 9Os2/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.02.1986

Norm

StGB §125

Rechtssatz

Auch eine Schadenszufügung durch Löschen von Computerprogrammen kommt als Sachbeschädigung in Betracht,

zumal die bestimmungsgemäße Brauchbarkeit des betre5enden Informationsträgers durch Vernichtung des

elektronisch gespeicherten Programms evidentermaßen wesentlich beeinträchtigt wird.
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